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Im Rahmen der Unternehmungssteuerreform II erfolgt per 1. Januar 

2011 der teilweise Übergang vom Nennwert- zum Kapitaleinlageprin-

zip – ein Systemwechsel mit weitreichenden Folgen. Was wird sich 

ändern, was ist vorzukehren, welche Planungsmöglichkeiten stehen 

heute schon fest? Was sind andere wichtige Änderungen im Rahmen 

der Unternehmensteuerreform II und III?

Die neuen Vorschriften über die straflose Selbstanzeige und vereinfachte 

Nachbesteuerung in Erbfällen soll das Steueraufkommen vermehren 

und die Steuerehrlichkeit fördern; eine erstmalige Selbstanzeige bleibt 

straflos. Was sind die Voraussetzungen und Rechtsfolgen?

Das revidierte Mehrwertsteuergesetz ist auf den 1. Januar 2010 in Kraft 

getreten. Was sind die ersten Erfahrungen und Erkenntnisse nach drei 

Monaten?
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	 Dr. Maja Bauer-Balmelli, dipl. Steuerexpertin, 

	 Partnerin, Leiterin Pestalozzi Tax Group

	 UNTERNEHMENSSTEUERREFORM I I :

	 Kapitaleinlageprinzip und Dividendenbesteuerung

	 Marco Vitali, Rechtsanwalt, dipl. Steuerexperte

	 UNTERNEHMENSSTEUERREFORM I I I :

	 Stand der Dinge und Implementierung, Projekt Konzern-

	 finanzierung

	 Dr. Pierre-Olivier Gehriger, dipl. Steuerexperte, Partner

	 STRAFLOSE SELBSTANZEIGE

	 Nils Harbeke, Rechtsanwalt

	 ERSTE ERFAHRUNGEN MIT DEM NEUEN

	 MWST-GESETZ

	 Christina Rinne, Rechtsanwältin, Steuerberaterin (D), 

	 Partnerin

	 FRAGEN UND DISKUSSION

	 Prof. Dr. Markus Reich, Ordinarius für Steuer-, Finanz- und 

	 Verwaltungsrecht an der Universität Zürich, Konsulent
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Sie erreichen uns mit den öffentlichen Verkehrsmitteln Tram Nr. 2 oder 

Nr. 9 Haltestelle „Sihlstrasse“ oder zu Fuss in 10 Minuten ab Zürich 

Hauptbahnhof. 

Parkplätze f inden Sie in den Parkhäusern „Gessnerallee“ (www.park-

hausgessnerallee.ch) und „Urania“ (www.urania-parking.ch).
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